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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1962

Norm

LMG 1951 §3 Abs3

LMG 1951 §30

LMG 1951 §31

StPO §252 Abs2

Rechtssatz

Das Gericht hat sich mit einem vom Angeklagten privat bescha6ten, die ihm hinterlassene Gegenprobe betre6enden

Gutachten einer gemäß § 31 LMG zur Untersuchung von Lebensmitteln und anderen dem LMG unterliegenden

Gegenständen autorisierten Person auseinanderzusetzen und es gemäß § 252 Abs 2 StPO in der Hauptverhandlung zu

verlesen.
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